
 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0842/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 21.05.2019 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 17.06.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 24.06.2019 öffentlich 

 

Prüfung der Jahresrechnung 2018 und Feststellung des Ergebnisses für 
die Gemeinde Heist 
 
Sachverhalt: 
Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2018 vom 06.05.2019. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
- gemäß Anlage - 
 
 
 
Finanzierung: 
- entfällt -  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung 
2018, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 
4.553.936,53 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe 
von je 1.269.048,59  € abschließt, fest.  
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
Anlagen: 
Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 06.05.2019  
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Lfd. Haushaltsstelle Datum der Bemerkungen

Nr. Anweisung

1 0520.400010, Beleg: 1 17.01.2018 Unterschrift und Liste der Wahlausschussmitglieder fehlt

Wahlen Antwort: 

Bei der Anweisung handelt es sich um das Sitzungsgeld für 

die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses. Die 

fehlende Unterschrift wurde nachgeholt. 

Die Unterschriftsliste der Mitglieder des Gemeinde-

wahlausschusses befindet sich bei den Wahlunterlagen.

2 0520.400010, Beleg: 6

Wahlen

26.04.2018 Die Anlage der Zahlungsempfänger mit Unterschriftsliste der 

Wahlhelfer über den Erhalt des Erfrischungsgeldes für die 

Kommunalwahl fehlt

Antwort: 

Die Unterschriftsliste der Mitglieder des Wahlvorstandes für 

den Erhalt des Erfrischungsgeldes befindet sich bei den 

Wahlunterlagen.

3 900.00300, Beleg: 4

Gewerbesteuer

15.01.2018 Die Sollliste über die Gewerbesteuerfestsetzung enthält diverse 

Gewerbebetriebe mit einer Adresse außerhalb von Heist (z.B. 

Hildesheim). Handelt es sich um Heistmer Firmen? 

Antwort: 

Die Sollliste beinhalte die Gewerbesteuerfestsetzung für 

Firmen, die in Heist Gewerbersteuerpflichtig sind. 

In der Sollliste sind neben der Steuer-/Objektnummer der 

Sollbetrag mit Fälligkeiten und der Empfänger des 

Gewerbesteuerbescheides mit dessen Adresse aufgeführt.

Die Adresse des Empfängers vom Gewerbesteuerbescheid 

kann abweichend vom Gewerbebetrieb sein, da bei 

einigen Gewerbesteuerfällen der Steuerbescheid direkt an 

den bevollmächtigten Steuerberater geschickt wird. In der 

Sollliste ist in diesen Fällen somit nur die auswärtige 

Adresse des Steuerberaters (z.B. Hildesheim) enthalten.  

Auch bei mehrgemeindlichen Gewerbebetrieben (z.B. 

Discounter, Bäckereifilialen o.ä.) geht der 

Gewerbesteuerbescheid über den sogenannten 

Zerlegungsanteil oftmals an auswärtige Adressen.

4 7500.11000, Beleg: 5 09.02.2018 Warum wurden Friedhofsgebühren erstattet?

Antwort: 

Die 30-jährige Ruhefrist für die 2-stellige Familiengrabstelle 

war in 2017 abgelaufen. Am Jahresanfang wurden die 

Friedhofsgebühren für 2018 erneut zum Soll gestellt. Die 

Grabstätte wurde zurückgegeben, so dass die 

Friedhofsgebühren über 40 € für 2018 in Abgang gebracht 

wurden. 

Moorrege, d. 04.06.2019

Prüfung der Jahresrechnung 2018 durch den Rechnungsprüfungs-

ausschuss der Gemeinde Heist am 06.05.2019
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